
Eingliederungshilfe
qualifizierte ambulante

Assistenzleistung

für Menschen mit Beeinträchtigung 
und / oder psychischer Erkrankung 

Arbeiter-Samariter-Bund
Ortsverband Luckau/Dahme e. V.
Mehrgenerationenpark „Viktoriastift“

Nordhag 17–19
15936 Dahme/Mark

Wie können Sie uns erreichen?
Telefonnummer: 035451-9873504

Mailadresse:  melanie-hahn@asb-dalu.de

Zielgruppe:
Unsere  Leistungen  richten  sich  an  volljährige
Menschen  mit  einer  Beeinträchtigung  oder  einer
psychischen  Erkrankung,  die  in  der  Häuslichkeit
leben  und  deren  Lebensverhältnisse  mit  sozialen,
psychischen oder gesellschaftlichen Schwierigkeiten
verbunden sind,  welche sie aus eigener  Kraft  nicht
überwinden können.

Leistungsangebot unserer qualifizierten
Assistenzleistung:

 Anregung  und  Unterstützung  bei  der
Selbstversorgung

 individuelle  Motivation  und
Trainingsangebote  (z.B.  Mobilitäts-,
Orientierungs- und Einkaufstraining)

 Anleitung  und  Unterstützung  bei  der
Haushaltspflege

 Begleitung  und  Unterstützung  bei
behördlichen  und  gesundheitlichen
Angelegenheiten  (z.B.  bei  Arzt-/
Facharztterminen / Terminvereinbarungen)

 individuelle  Gesprächsangebote  (z.B.  bei
Konflikten, Krisen, Sorgen und Problemen)

 individuelle  Unterstützung  bei  kultureller,
gesellschaftlicher Teilhabe, als auch bei der
Freizeitgestaltung  (z.B.  bei  Ausflügen,  bei
der Suche von Sportvereinen, etc.)

 Unterstützung  bei  der  Suche  einer
angemessenen beruflichen Tätigkeit

Einzugsgebiet:
 Landkreis Teltow-Fläming 

Dahme und Umgebung bis Jüterbog
 Landkreis Dahme-Spreewald 

ab Luckau bis Lübben (Spreewald) 
 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

bis Lübbenau
 Landkreis Elbe-Elster 

bis Herzberg (Elster)

Beantragung und Finanzierung der
Assistenzleistung

Die  Antragstellung  erfolgt  beim  zuständigen
Sozialamt  des entsprechenden  Landkreises.  Die
Finanzierung  der  Fachleistungsstunden  erfolgt  auf
der Grundlage des im Hilfeplanes (ITP) festgelegten
Bedarfes. Die Kosten hierfür können vom Sozialamt
übernommen werden,  sofern  das  Einkommen bzw.
das Vermögen des Hilfesuchenden nicht ausreichen.


